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1 VERFAHREN 

1.1 Übersicht der Verfahrensschritte 

 

Verfahrensschritt Datum 

Information / Anhörung Ortsbeirat südl. Innenstadt gem. § 75 (2) GemO am  

Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 (1) BauGB) am  

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im Amtsblatt 
      am 

 

Beschluss der Veränderungssperre (gem. §§ 14 + 16 BauGB) am  

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke so-
wie wesentlichen Auswirkungen der Planung (gem. § 13a (3) 2 BauGB) im 
Zeitraum vom 

 
bis 

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (gem. § 3 (1) BauGB) im Zeitraum 
vom 

 
bis 

 

Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
am 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange (gem. § 4 (1) BauGB) mit Schreiben vom 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gem. 
§ 4 (2) BauGB) mit Schreiben vom 

 

Offenlagebeschluss am  

Ortsübliche Bekanntmachung der Offenlage im Amtsblatt       am  

Offenlage (gem. § 3 (2) BauGB) im Zeitraum vom 
 

bis 
 

Satzungsbeschluss (gem. § 10 (1) BauGB) am  

 
 
1.2 Anmerkungen zum Verfahren 

Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungs-
plan durchgeführt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan stellt ein kooperatives Planungs-
instrument dar, mit dem für ein bestimmtes Vorhaben eines Vorhabenträgers die planungs-
rechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen geschaffen werden sollen.  
 
Dabei besteht der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus drei Teilen:  
- dem Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP), 
- dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VB) und 
- dem Durchführungsvertrag (DV). 
 
Aufgrund des engen inhaltlichen Zusammenhangs dieser Bestandteile ist es erforderlich, dass 
sie aufeinander abgestimmt sind und sich nicht widersprechen. 
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Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger bereit und in der Lage ist, die Vorhabens- 
und Erschließungsmaßnahmen auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Pla-
nes durchzuführen. Er verpflichtet sich, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durch-
zuführen und die Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise zu übernehmen. 
Die Vereinbarung erfolgt durch einen Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und dem Vor-
habenträger. 
 
Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren Nr. 688 ist die "Unmüssig Bauträgergesellschaft 
Baden mbH" mit Sitz in Freiburg Vorhabenträgerin. 
 
Die Vorhabenträgerin hat mit Schreiben vom 24.04.2024 einen Antrag auf Einleitung eines 
Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt (vgl. Anlage 
6). Die Vorhabenträgerin beabsichtigt in Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen, den Stand-
ort des ursprünglich geplanten Metropolenprojektes (vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
648 "Hochhaus Berliner Platz") neu zu entwickeln.  
 
Mit Hilfe des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 688 sollen die planungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um auf dem derzeit brachliegenden Areal des Ber-
liner Platzes ein neues städtebauliches Nachfolgeprojekt zu entwickeln. Gleichzeitig soll eine 
angepasste und harmonische Nachnutzung innerhalb des Plangebietes ermöglicht werden. 
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2 ALLGEMEINES 

2.1 Rechtsgrundlagen (Stand 15.02.2024) 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634),  
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394). 

Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 
3786), 

Zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 176). 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) 

vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998 S. 502), 

zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I 
S. 306). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 

Vom 09.07.2021 (BGBl. I S. 2598, 2716) 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 
1274),  

zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 26.07.2023 
(BGBl I Nr. 202). 

Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 

zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I 
S. 2240). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I 
S.540),  

zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 4.12.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 344). 

Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen 

(KrWG) 

vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212),  

zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56). 

Planzeichenverordnung 

(PlanZV) 

vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),  

zuletzt mit Wirkung vom 23.06.2021 geändert durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802). 

Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des Wasser-
haushalts 

(WHG) 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),  

zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409). 

Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) 
vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 
(GVBl. S. 543) 

Gemeindeordnung 
(GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 
(GVBl. S. 133). 

Landesbauordnung 
(LBauO) 
vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403). 

Landesbodenschutzgesetz 

(LBodSchG) 

vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBl. 
S. 287). 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 

(LKrWG) 

vom 22.11.2013 (GVBl. S. 459), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.07.2023 
(GVBl. S. 207). 

Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) 

vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), 

zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 
(GVBl. S. 287). 

Landeswassergesetz 

(LWG) 

vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, 127),  

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 
(GVBl. S. 118). 
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2.2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 

0,6 ha und ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan (siehe Kapitel 6.1) Die räumliche Ab-

grenzung entspricht im Norden, Nord-Osten und Westen dem Geltungsbereich des aufzuhe-

benden vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 648. Im Süd-Osten und Süden verläuft die 

Grenze entlang der Straßenbahngleise, dann entlang der Grundstücksgrenzen zum Platanen-

hain und weiter bis zur Gebäudeecke der ehemaligen Kreissparkasse und folgt dann wieder 

dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 648. 

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke: 

632/40, 632/20, 632/24, 632/27, 632/11, 632/26, 632/34, 632/25, 632/16, 654 (teilw.), 654/2 
(teilw.), 657/3 (teilw.), 664/16 (teilw.), 632/36 (teilw.), 688/11 (teilw.), 632/31 (teilw.), 632/39 
(teilw.) und 581/32 (teilw.) 
 
2.3 Quellenverzeichnis 

[1] Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar, Verband Region Rhein-Neckar, 2014 
[2] Flächennutzungsplan 1999, Stadt Ludwigshafen am Rhein, Ludwigshafen am Rhein  
 
 

3 PLANUNGSANLASS, -ZIELE und -GRUNDSÄTZE 

3.1 Planungsanlass / städtebauliches Erfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 688 liegt im Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“, der seit dem 27.05.2020 rechtskräftig 
ist, jedoch in einem parallel laufenden Verfahren aufgehoben werden soll. Ziel des Bebau-
ungsplans Nr. 648 war es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um im Be-
reich der ehemaligen „Tortenschachtel“ ein Geschäftshaus mit einem 19-geschossigen Haupt-
baukörper sowie einem 7-geschossigen Nebenbaukörper mit Einzelhandels-, Verwaltungs-, 
Büro-, Praxis- und Hotelnutzung errichten zu können (auch Metropol-Hochhaus oder Metropol-
Projekt genannt). Nachdem die Vorhabenträgerin "Metropol Projektentwicklung Ludwigshafen 
GmbH & Co. KG" die Realisierung des Metropol-Projektes aufgrund einer Insolvenz aufgeben 
musste, konnte im Frühjahr 2024 mit der "Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden mbH" aus 
Freiburg ein neuer Investor für ein städtebauliches Nachfolgeprojekt im betreffenden Plange-
biet gefunden werden. Derzeit liegt das Grundstück, auf dem das Metropol-Projekt realisiert 
werden sollte, brach und stellt einen städtebaulichen Missstand an dieser zentralen Stelle in 
der Ludwigshafener Innenstadt dar. 
 
Mit diesem Verfahren soll parallel zur Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 648 ein neuer vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden, um in diesem Plan-
gebiet ein neues Bauvorhaben zu entwickeln und mögliche städtebauliche Fehlentwicklungen 
zu vermeiden. Die Aufstellung dieses neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 688 
dient dazu, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines Bürogebäu-
des zu schaffen und damit eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Gebietes zu er-
möglichen, die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale nachhaltig zu nutzen und damit den 
derzeit bestehenden städtebaulichen Missstand zu beseitigen. 
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3.2 Planungsziele und -grundsätze 

Städtebauliche Konzeption 

Nach den Vorstellungen des Vorhabenträgers soll anstelle des bisher geplanten 19-geschos-
sigen Metropol-Hochhauses ein 5- bis 7-geschossiges Büro- und Geschäftshaus entstehen, 
das sich gut in das städtebauliche Umfeld einfügt und eine dem Umfeld angemessene bauliche 
Ausnutzung aufweist. Der Platanenhain wird bei der neuen Projektplanung nicht beansprucht 
und bleibt in seiner Form erhalten. Die Planung des Gebäudes erfolgt durch das international 
renommierte Architekturbüro Max Dudler. Dabei soll sich das Gebäude mit einer oberirdischen 
Bruttogeschossfläche von rund 13.000 Quadratmetern vor allem durch eine nachhaltige Bau-
weise auszeichnen, die nicht nur die Umwelt schont, sondern auch langfristig Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Im Erdgeschoss des neuen Büro- und Geschäftshauses sol-
len verschiedene Nutzungen wie Restaurant/Bistro/Café und Einzelhandel entstehen. In den 
darüber liegenden Geschossen sind Büroflächen vorgesehen. Die Anordnung des Gebäudes, 
die Gebäudekubatur sowie die Fassadengestaltung sollen den Anforderungen an eine zeitge-
mäße Architektur gerecht werden und gleichzeitig ein harmonisches Zusammenspiel mit der 
umgebenden städtebaulichen Struktur gewährleisten. Darüber hinaus sollen die Dächer der 5- 
bzw. 6-geschossigen Gebäudeteile als begrünte Dachterrassen ausgebildet werden. Insge-
samt soll das Projekt nicht nur die architektonische Skyline Ludwigshafens bereichern, son-
dern auch dazu beitragen, den Berliner Platz zu einem pulsierenden Zentrum für Arbeit, Han-
del und Gastronomie zu machen.  
 
Die entsprechenden Planzeichnungen (Grundrisse, Ansichten) und weitere Details zur Pro-
jektbeschreibung sind als Anlage beigefügt (siehe Kapitel 6). 
 
Verkehrliche Erschließung 

Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes sind bereits durch bestehende öffentliche Ver-
kehrswege erschlossen, so dass keine zusätzlichen öffentlichen Erschließungsanlagen erfor-
derlich sind. Darüber hinaus ist das Plangebiet optimal an den öffentlichen Personennahver-
kehr angeschlossen. 
 
Ver- und Entsorgung 

Die Grundstücke im Geltungsbereich sind bereits an das bestehende Ver- und Entsorgungs-
netz (Wasser, Strom, Telekommunikation etc.) angeschlossen, so dass grundsätzlich keine 
neuen Infrastrukturmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Immissionsschutz 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind immissionstechnische Untersuchungen erfor-
derlich, um die Auswirkungen der baulichen Nutzung auf die Umgebung bzw. die Einwirkungen 
aus benachbarten gewerblichen Nutzungen auf die Neuplanung zu ermitteln.  

Gleichzeitig sind die Schallimmissionen aus dem Verkehrsaufkommen der umliegenden Stra-
ßen sowie der Schienenwege in der Planung zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist für die 
Dimensionierung des späteren baulichen Schallschutzes die Summe der einwirkenden Geräu-
sche zu ermitteln. 
 
Umweltverträglichkeit / Berücksichtigung von Belangen des Umweltschutzes 
Die Belange des Umweltschutzes werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens berück-
sichtigt. Da es sich um einen vorbelasteten, innerstädtischen, nahezu vollständig versiegelten 
Bereich handelt, ist von geringen Umweltauswirkungen auszugehen. 
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4 VERHÄLTNIS ZUR ÜBERGEORDNETEN UND SONSTIGEN PLANUNG 

4.1 Regional- und Landesplanung 

Im einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist der Bereich als Siedlungsfläche „Wohnen“ (Be-
stand) dargestellt. Der Bebauungsplan gilt somit nach den Vorschriften des § 1 Abs. 4 BauGB 
an die Ziele der Raumordnung angepasst; die Planung entspricht den Zielen und Grundsätzen 
der Landes- und Regionalplanung. 
 
4.2 Flächennutzungsplanung 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Stadt Ludwigshafen aus dem Jahr 1999 stellt den  
Geltungsbereich als gemischte Baufläche dar. Der Bebauungsplan Nr.688 ist daher gemäß § 
8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

4.3 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes umfasst Teilflächen der Bebauungs-
pläne Nr. 567 „Geschäftshaus Berliner Platz“ und Nr. 648 „Hochhaus Berliner Platz“. Die Fest-
setzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 688 „Geschäftshaus Berliner Platz“ 
ersetzen in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 567. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 648 wird aus den oben genannten Gründen in einem 
Parallelverfahren aufgehoben.  
 
 

5 UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

5.1 Bodenordnung 

Eine Bodenordnung ist nicht erforderlich. Durch den Bebauungsplan werden keine Änderun-
gen der Grundstückszuschnitte ausgelöst. 
 
5.2 Flächen und Kosten 

Die Flächen im Plangebiet befinden sich – sofern es sich nicht um öffentliche Verkehrsflächen 
handelt - überwiegend im Privatbesitz. Da die Erschließung bereits im gesamten Plangebiet 
vorhanden ist und keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, entstehen der Stadt durch 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 688 keine öffentlichen Aufwändungen. Alle an-
fallenden Kosten des Vorhabens (insbesondere Planung, notwendige Gutachten, Vermes-
sung, Hoch- und Tiefbau) werden von dem Vorhabenträger übernommen. 

 

 

Ludwigshafen am Rhein, den 30.04.2024      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereich Stadtplanung 
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6 ANLAGEN 

6.1 Geltungsbereich 
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6.2 Antrag auf Einleitungsbeschluss 
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6.3 Nachweis über die voraussichtliche Grundstücksverfügbarkeit des Insolvenzver-
walters 
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6.4 Finanzierungsbestätigung/-bereitschaftserklärung 

Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau hat die Finanzierung des Projektes bestätigt. Die 
entsprechende Finanzierungsbestätigung bzw. Bereitschaftserklärung wird zur nächsten 
Stadtratssitzung nachgereicht. 
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6.5 Projektbeschreibung 
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6.6 Städtebauliche Konzeption 
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